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der Name des Dienstleisters,  
die Anschrift des Dienstleisters, 

den Namen, die Handelsregisternummer, 
sofern vorhanden eine Kennziffer für die 
juristische Person, die im 
Handelsregister eingetragene Adresse 
und sonstige relevante Kontaktangaben 
des Dienstleisters sowie gegebenenfalls 
den Namen des Mutterunternehmend 
des Dienstleisters (Nr. 8) 

 Eine vom Unternehmen vergebene 
Referenznummer für jeden 
Ausgliederungsvertrag (Nr. 1) 

 Eine Bezeichnung der ausgegliederten 
Funktion oder Versicherungstätigkeit 
einschließlich einer Bezeichnung der 
Daten, die im Rahmen der Ausgliederung 
übermittelt werden, und die Angabe, ob 
personenbezogene Daten übertragen 
werden oder ob ihre Verarbeitung an 
einen Dienstleister ausgegliedert wird 
(Nr. 3) 

 Eine vom Unternehmen zugewiesene 
Kategorie, die die Art der Funktion oder 
Versicherungstätigkeit entsprechend der 
Bezeichnung der ausgegliederten 
Funktion oder Versicherungstätigkeit 
widerspiegelt und die die Ermittlung 
verschiedener Arten von 
Vereinbarungen ermöglicht (Nr. 4) 

eine Beschreibung des Umfangs der 
Ausgliederung, 

eine Beschreibung des Umfangs der 
Ausgliederung mit der Angabe, ob in 
Teilen oder im Ganzen ausgegliedert 
wird (Nr. 6) 

die Gründe für die Ausgliederung, die Gründe für die Ausgliederung (Nr. 7) 

im Falle der Ausgliederung einer 
Schlüsselaufgabe, insbesondere einer der 
drei gesetzlich vorgeschriebenen 
Schlüsselfunktionen, der Name der hierfür 
zuständigen Person beim Dienstleister, 

den Namen der Person, die im Fall der 
Ausgliederung einer Schlüsselfunktion oder 
einer selbst definierten Schlüsselaufgabe 
beim Dienstleister hierfür verantwortlich ist 
(Nr. 5) 

Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung 
des Ausgliederungsvertrages, 

das Datum des Vertragsbeginns, 
gegebenenfalls das Datum der nächsen 
Vertragsverlängerung, gegebenenfalls 
das Datum des Vertragsendes und 
gegebenenfalls Kündigungsfristen für 
den Dienstleister, auf den die Funktion 
oder Versicherungstätigkeit 
ausgegliedert wird, und für das 
Unternehmen (Nr. 2) 

Ort, an dem die ausgelagerte Tätigkeit 
ausgeübt wird, sei es im Heimatland oder 
außerhalb davon, 

der Staat, in dem die Dienstleistung 
erbracht werden soll, einschließlich des 
Standortes, an dem sich die Daten 
befinden (Nr. 9) 

 Die Angabe, ob es sich um die 
Ausgliederung einer wichtigen Funktion 
oder Versicherungstätigkeit handelt, und 
eine Begründung dafür (Nr. 10) 



 Das Datum der letzten Bewertung der 
Wichtigkeit der ausgegliederten Funktion 
oder Versicherungstätigkeit (Nr. 11) 

 In dem Fall, dass auf einen Cloud-
Anbieter ausgegliedert wird, die 
Bezeichnung des Cloud-Dienstmodells, 
des Cloud-Bereitstellungsmodells und 
der spezifischen Art der betreffenden 
Daten sowie der Standorte, an denen 
diese Daten gespeichert werden (Nr. 12) 

 Das Datum der letzten Risikoanalyse der 
Ausgliederung und eine 
Zusammenfassung der wesentlichen 
Ergebnisse (Nr. 13) 

 Die Benennung der Person oder des 
Entscheidungsgremiums im 
Unternehmen, die oder das den 
Ausgliederungsvertrag genehmigt hat, 
und das Datum der Genehmigung (Nr. 
14) 

 Die Angabe des auf den 
Ausgliederungsvertrag anwendbaren 
Rechts (Nr. 15) 

 Gegebenenfalls das Datum der letzten 
und der nächsten vom Unternehmen 
geplanten Prüfung beim Dienstleister 
und eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Ergebnisse der letzten 
Prüfung (Nr. 16) 

eventuelle Sub-Delegationen. Gegebenenfalls die Namen von 
Subdienstleistern, an die wesentliche 
Teile einer wichtigen Funktion oder 
Versicherungstätigkeit weiter 
ausgegliedert werden, jedenfalls 
einschließlich a) des Staates, in dem der 
Subdienstleister registriert ist, b) des 
Ortes, an dem die Dienstleistung 
erbracht wird, und c) gegebenenfalls des 
Standortes, an dem die Daten 
gespeichert werden (Nr. 17) 

 Das Ergebnis einer Bewertung a) der 
Ersetzbarkeit des Dienstleisters unter 
Angabe des benötigten zeitlichen 
Vorlaufs für eine Ersetzung oder der 
Gründe für eine fehlende Ersetzbarkeit, 
b) der Möglichkeit einer 
Wiedereingliederung einer wichtigen 
Funktion oder Versicherungstätigkeit in 
das Unternehmen oder c) der 
Auswirkungen einer etwaigen 
Einstellung der wichtigen Funktion oder 
Versicherungstätigkeit (Nr. 18) 

 Eine Feststellung zur Verfügbarkeit von 
alternativen Dienstleistern gemäß der 
Bewertung nach Nr. 18 Buchstabe a (Nr. 
19) 



 Die Angabe, ob die ausgegliederte 
wichtige Funktion oder 
Versicherungstätigkeit 
Geschäftsvorgänge unterstützt, die 
zeitkritisch sind (Nr. 20) 

 Das veranschlagte jährliche Budget oder 
eine Aufstellung der veranschlagten 
jährlichen Kosten für die Ausgliederung 
(Nr. 21) 

 Eine Erklärung, ob Interessenkonflikte 
bestehen, und eine Darstellung der 
bestehenden Interessenkonflikte (Nr. 22) 

 Anzeige, wenn die angezeigte 
Ausgliederung nicht durchgeführt wird 
(Abs. 2) 

 


